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1. Gemeinde Sassenberg, Stellungnahme vom 16.12.2020 
2. IHK Osnabrück, Stellungnahme vom 08.01.2021 
3. Handwerkskammer Osnabrück, Stellungnahme vom 17.12.2020 
4. Gemeinde Lienen, Stellungnahme vom 14.12.2020 
5. Kreis Warendorf, Stellungnahme vom 17.12.2020 
6. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“; Stellungnahme vom 

10.12.2020 
7. Stadt Warendorf, Stellungnahme vom 11.12.2020 
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8 Landkreis Osnabrück vom 07.01.2021  

 
Die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 10.12.2020 bis 11.01.2021 habe ich zur 
Kenntnis genommen. Zu den vom Landkreis Osnabrück wahrzunehmenden öffent-
lichen Belangen wird folgende Stellungnahme abgegeben 

Regional- und Bauleitplanung 

Im Zuge der textlichen Festsetzung 1.1 fehlen die gesetzlichen Grundlagen § 1 

Abs. 5 BauNVO sowie § 1 Abs. 6 BauNVO, die dazu ermächtigen, Vergnügungs-

stätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, die 

überwiegend durch gewerbliche Nutzung geprägt sind, bzw. ausnahmsweise zu-

lässige Vergnügungsstätten für nicht zulässig zu erklären. Diese sollten dringend 

ergänzt werden. Zudem sollte in der Begründung erklärt werden, warum Vergnü-

gungsstätten für unzulässig erklärt werden. Auch die textlichen Festsetzungen 

1.4 und 1.7 werden nicht begründet und sind zwingend in der Begründung abzu-

arbeiten. Im Allgemeinen wird darauf hingewiesen, dass in der Begründung for-

mulierte Hinweise auf eine Übernahme von Festsetzungen aus dem Ursprungs-

plan auch aufgrund der schlechten Nachvollziehbarkeit für die Öffentlichkeit als 

nicht ausreichend erachtet werden. Eine städtebauliche Begründung fehlt zudem 

auch in Bezug auf die örtlichen Bauvorschriften. 

Mithilfe der Festsetzung 1.3 soll eine „leichte Überschreitung" der für die Fläche für 

den Gemeinbedarf festgesetzten Grundflächenzahl von 0,8 erreicht werden. In der 

Festsetzung orientieren Sie sich an § 19 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 BauNVO. Diese Geset-

zesstelle existiert nicht. Die hierfür wesentliche Gesetzesgrundlage ist § 19 Abs. 4 

Satz 3 BauNVO. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang die nachteili-

gen Auswirkungen auf Grund und Boden, aber auch Umstände und Maßnahmen, 

die zur Minderung oder zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen führen. Hier 

werden beispielhaft weitere Festsetzungen im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 

25 BauGB empfohlen. 

In Bezug auf First- und Traufhöhe wurden in der Planzeichnung (siehe textliche 

Festsetzung 1.6) und der Begründung verschiedene Darstellungsweisen (Höhen 

über NHN und Höhen über der Oberkante des fertigen Erdgeschossbodens) aus-

gewählt. Im Sinne der Planklarheit und -bestimmtheit wird darauf hingewiesen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Klarstellung redaktionell ge-
ändert bzw. ergänzt. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gemeint war nicht § 19 Abs. 4 Satz 3 Nr. 
2 BauNVO, sondern § 19 Abs. 4 Satz 4 Nr. 2 BauNVO, der Plan wird entsprechend 
redaktionell geändert. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die umliegenden Grundstücke sind bereits hinreichend durchgrünt, zusammen mit 
der in der Nds. BauO ohnehin vorgeschriebenen gärtnerischen Gestaltung der Frei-
flächen werden die Auswirkungen der Planung auf Grund und Boden verglichen mit 
dem vorher festgesetzten Bestand nicht verschlechtert. Eine Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung mit entsprechenden Festsetzungen ist im Verfahren nach §13 a BauGB 
nicht vorgesehen. 
 
Die Höhenfestsetzungen werden in Plan und Begründung in m bezogen auf die vor 
Ort festgesetzten Höhe über NHN festgesetzt. 
Der Fertigfußboden EG darf maximal 0,5 m über gewachsenen Boden, geodätisch 
bestimmt in Höhe über NHN liegen. 
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8 Landkreis Osnabrück vom 07.01.2021  

dass zwischen Begründung in Kapitel 6 und Festsetzung Nr. 1.6 inhaltliche Wi-

dersprüche bestehen. Hier sollte eine Klarstellung erfolgen. Zudem wird emp-

fohlen, Höhenangaben in Begründung und Planzeichnung einheitlich zu verwen-

den. 

Da der Bebauungsplan von den Darstellungen des Flächennutzungsplans ab-

weicht, ist dieser gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 

anzupassen (vergleiche Seite 4 der Begründung). Hierzu benötige ich nach Ab-

schluss des Bebauungsplanverfahrens eine beglaubigte Abschrift, die die bishe-

rigen und aktuellen Darstellungen des Flächennutzungsplans dokumentiert. 
 

Die Traufhöhe der Gebäude im Mischgebiet darf maximal 3,50 über Höhe FFEG 
liegen. 
Die Maximalhöhe der Gebäude (Firsthöhe) in der Fläche für Gemeinbedarf darf ma-
ximal 11,50 über Höhe FFEG liegen. 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

Untere Bodenschutzbehörde: 

In der Entwurfsbegründung, erstellt durch die IPW-Ing. aus Wallenhorst (Projektnr. 

220378 v. 07.12.2020), ist unter Ziffer 11.1 Bodenkontaminationen/Altablagerungen 

der in unmittelbarer Nachbarschaft zum B-Plan-Änderungsgebiet liegende Altstand-

ort,,Hauptstr. 22", Altlastenkatasternr. 459 034 232 5004, aufzuführen und in der 

Planänderung darzustellen. Es ist darzustellen, ggf. mittels eines Fachgutachtens, 

ob der Altstandort umweltrelevante Auswirkungen auf das Plan-Änderungsgebiet 

hat. 
 

 
 
Der Anregung wird gefolgt, die Begründung und der Rechtsplan werden zur Klar-
stellung ergänzt. 
Auf dem Gelände wurde eine kleinere Schmiedewerkstatt betrieben. Die Betriebs-
aufgabe erfolgte Ende 1992. Nach vertiefter Aktenrecherche und Zeitzeugenbefra-
gung wurde die Schmiede im Vollerwerb betrieben, Heute findet nur noch eine pri-
vate Nutzung als Werkstatt statt. Da in einer Schmiede nicht in nennenswerten Um-
fang mit Schadstoffen gearbeitet wurde, werden Auswirkungen auf das Plangebiet 
nach heutigem Kenntnisstand nicht gesehen.  
 

Untere Naturschutz- und Waldbehörde:  

Nach den mir zur Verfügung stehenden Informationen, insbesondere den Luftbildern 

im digitalen Umweltatlas, befinden sich zahlreiche Gehölzbestände im Geltungsbe-

reich. Soweit möglich sollten die Gehölzbestände erhalten bleiben. 

Vor einer ggf. erforderlichen Fällung! Rodung sind die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes, insbesondere nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) zu beachten. Danach ist es u.a. verboten, Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten (z.B. Baumhöhlen, Nester) von besonders geschützten Arten (z.B. Vö-

gel oder Fledermäuse) zu zerstören. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzu-

stellen, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Erläuterung in die Begrün-
dung aufgenommen 
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8 Landkreis Osnabrück vom 07.01.2021  

Untere Wasserbehörde:  

Für den betrachteten Bereich existiert eine Erlaubnis mit dem Aktenzeichen 

7.67.30.12.07.21.06 (ÜL1588). Diese beinhaltet die Ableitung des im Bereich 

des Bebauungsplans anfallenden Niederschlagswassers über 3 Einleitungsstel-

len in Gewässer III. Ordnung. 

Die unter den planungsrechtlichen Festsetzungen zum B-Plan Nr. 210 unter Punkt 
1.7 festgehaltene Absicht das im Bereich der Änderung anfallende Wasser zu ver-
sickern, wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt. 

Für eine abschließende Beurteilung fehlen jedoch Nachweise, welche zur Abgabe 
einer Stellungnahme erforderlich sind: 

• Vorrangig ist eine Überprüfung der Versickerungsmöglichkeit vor Ort (z.B. an-

hand eines Bodengutachtens mit eindeutiger Aussage zum Bemessungs kf-

Wert und dem mittleren höchsten GW-Stand) erforderlich (nach DWA 138) 

• Sofern eine Versickerung möglich ist, wird ein Nachweis der vorgesehenen 

Entwässerung gemäß DWA 138 erforderlich (Bemessungsgrundlage einer 

Versickerungsanlage ist mind. das 10 jährliche Ereignis) Für die Versicke-

rung wird eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, welche vor Beginn 

der Benutzung bei der Unteren Wasserbehörde beantragt werden muss. 

Sofern sich aufgrund der angeforderten Stellungnahmen der AWIGO und des Fach-

dienstes Kreisstraßen weitere Anregungen ergeben, werden diese unaufgefordert 

nachgereicht. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange entbin-

det nicht von der Verantwortung im Sinne von § 2 Abs. 1 BauGB. Das Ergebnis 

der Abwägung bitte ich mitzuteilen. 

Eine digitale Ausfertigung der o. a. Bauleitplanung ist unter Hinweis auf Nr. 38.1 VV-

BauGB nach Bekanntmachung auf der Internetplattform in den Ordner ,,85 

BPlan_rechtsverb. Planunterlagen" hochzuladen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im westlich anschließenden Bebauungsplan Nr. 239 „Hauptstraße/Up de Haar“ 
1.Änderung wurde bei der Aufstellung des B-Plans ein Bodengutachten (Ingenieur-
büro Horsthenke, Bad Iburg 09.2014) erstellt, dass die grundsätzliche Versicke-
rungsmöglichkeit bestätigt, da die vorherrschenden Bodenverhältnisse in diesem 
kleinräumlichen Zusammenhang als vergleichbar anzusehen sind, ist auch im B-
Plan Nr. 210 eine Versickerungsmöglichkeit des Niederschlagswassers grundsätz-
lich möglich, der genaue Nachweis wird in den nachgeschichteten Baugenehmi-
gungsverfahren erbracht.  
Sollte eine Versickerung nicht oder nicht komplett möglich sein, ist das Nieder-
schlagswasser über geeignete Anlagen (zb. Staukanäle, Zisternen etc.) zurückzu-
halten und über den in der der Straße Up de Haar vorhandenen Regenwasserkanal 
in den Hauptsammler in der Hauptstraße abzuleiten. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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9 Landwirtschaftskammer Niedersachsen Bezirksstelle OS vom 16.12.2020  

Die Gemeinde Glandorf plant im Rahmen des o. g. Bauleitverfahrens die Auswei-

sung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr". 

Der überplante Bereich zur Größe von 3.700 m2 ist im gültigen Flächennutzungs-

plan als Mischgebiet dargestellt. Aus landwirtschaftlicher Sicht nehmen wir zu der 

Planung wie folgt Stellung: 

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden keine Bedenken gegen die geplante Auswei-

sung einer Fläche für den Gemeinbedarf vorgebracht, da die Entwicklungsmöglich-

keiten umliegender landwirtschaftlicher Betriebe hierdurch nicht über das gege-

bene Maß hinaus eingeschränkt werden. 

Zudem ist den vorliegenden Immissionsschutzgutachten zu entnehmen, dass land-

wirtschaftliche Emissionen (Gerüche) zwar auf den Planungsraum einwirken, die 

Immissionswerte der Geruchsimmissions-Richtlinie Niedersachsen allerdings — 
wenn auch knapp — eingehalten werden. 

Mit Blick auf die räumliche Nähe von geplanter Wohnnutzung und landwirt-

schaftlichen Hofsteilen regen wir an, den Verweis auf die entsprechenden Im-

missionen wie folgt zu fassen: 

Das Plangebiet befindet sich in einem stark ländlich geprägten Raum, in dem es 

zwangsläufig zu gewissen landwirtschaftsspezifischen Immissionen (Gerüche, 

Geräusche, Stäube) kommt, die aus der Tierhaltung bzw. der Bewirtschaftung 

umliegender Acker- und Grünlandflächen resultieren. Letzteres kann jahreszeit-

lich und witterungsbedingt auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nacht-

stunden auftreten« Diese Immissionen sind in ländlichen Gebieten ortsüblich, un-

vermeidbar und insofern zu tolerieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wurde bereits auf dem Rechtsplan und in der Begründung hinreichend 
gefolgt. 

 

10 PLEdoc GmbH vom 11.12.2020  

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass 
von uns verwaltete Versorqungsanlagen der nachstehend aufgeführten Ei-
gentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen wer-
den: 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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10 PLEdoc GmbH vom 11.12.2020  

• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, 

Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 

(METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. 

KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasver-

sorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 
• Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 
• Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichts-
plan markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsver-
läufe dienen nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf im-
mer einer erneuten Abstimmung mit uns. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

11 Teutoburger Energie Netzwerk eG vom 18.12.2020  

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 07.12.2020 möchten wir Sie darauf hinwei-

sen, dass unsererseits keine Bedenken zum oben aufgeführten Bebauungsplan 

bestehen. Im Anhang sende ich Ihnen die Bestandsunterlagen der Versorgungslei-

tungen der TEN eG. 

Bauarbeiten bzw. Tiefbauarbeiten im Bereich der Versorgungsleitungen sind mit 

der TEN frühzeitig abzustimmen. Aus der anliegenden Planauskunft können Sie 

die ungefähre Lage unserer Versorgungsleitungen entnehmen. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der oben genannten Telefonnummer 

zur Verfügung. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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12 Freiwillige Feuerwehr Glandorf vom 07.12.2020  

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur 

1.Änderung des B-Planes Nr. 239 "Up de Haar / Hauptstraße" und zur 

3. Änderung des B-Planes Nr. 210 "Lehmstrangweg" teile ich mit, 

dass seitens der Feuerwehr keine Eingaben bestehen. 

Die Vorgaben zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung sind zu beachten. 

Für die Festlegung etwaiger Löschwasserentnahmestellen bitte ich um 

Beteiligung der Feuerwehr. 

 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die freiwillige Feuerwehr wird beteiligt. 
 

 
13 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vom 29.12.2020  

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vor-

haben folgende Hinweise: 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 

für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 

auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-

grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-

chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 

Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotech-

nischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 

der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren 

Hinweise oder Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 

den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-

sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 

Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-

zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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13 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vom 29.12.2020  

und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 

oder objektbezogene Untersuchungen. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
14 Stadt Osnabrück, Archäologische Denkmalpflege … vom 08.12.2020  

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege der Stadt und des Landkreises Os-

nabrück bestehen gegen die Planänderung keine Bedenken. 

Auf die generelle gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht von archäologischen 

und paläontologischen Bodenfunden wird auf der Planzeichnung hingewiesen. 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 
15 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück vom 14.12.2020  

Bei der o. g. Planung werden die von Seiten des Staatlichen Gewerbeaufsichts-

amtes Osnabrück zu vertretenden immissionsschutzrechtlichen Belange nicht 

berührt. 

Hinweis 

Hinsichtlich der Prüfung auf Umweltbelange ist aufgrund der Zuständigkeitsre-

gelung (ZustVOUmwelt-Arbeitsschutz vom 27.10.2009 für den Immissions-

schutz im Bereich der Öffentlichen Verwaltung (Feuerwehr: NACE-Schüssel 84) 

der Landkreis Osnabrück zuständig. 

 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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16 EWE NETZ GmbH  

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange. 
In dem angefragten Bereich des Bebauungsplanes Nr. 210 "Lehmstrangweg" der 
Gemeinde Glandorf betreiben wir keine Versorgungsleitungen. Die EWE NETZ 
GmbH ist daher nicht betroffen. 
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir 
unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Post-
fach info@ewe-netz.de. 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Frau Werni-
cke unter der folgenden Rufnummer: 04471 7011-295. 

 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Von den übrigen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden keine Bedenken geäußert und Anregungen oder sonstigen Hinweise 
vorgetragen. 
 
 
Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen vorgetragen. 

mailto:info@ewe-netz.de

